
Beschlussauszug
aus der

12. Sitzung der Gemeindevertretung Bartow 
vom 26.08.2021

Top 9.1 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Bartow 
„Solarpark Bartow Ost“
Hier: Beratung und Beschlussfassung zur Aufstellung
03/BV/059/2021

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bartow beschließt für den in der 
Anlage 4 dargestellten Geltungsbereich und die Flurstücke 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 13/2, 176/1, 176/2, 191/2, 205/2, 210/1, 210/2 der Flur 2 in der 
Gemarkung Bartow sowie die Flurstücke 144, 145, 146, 147, 256, 257, 258 
der Flur 1 in der Gemarkung Pritzenow die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2 „Solarpark Bartow Ost“.

2. Ziel des o.g. Bebauungsplans soll sein, durch Festsetzung eines sonstigen 
Sondergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ 
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen 
planungsrechtlich zu ermöglichen und die Erzeugung von 
umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern. 

3. Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB soll nach den gesetzlichen 
Vorgaben durchgeführt werden.

4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 6
davon anwesend: 6
Stimmberechtigt: 6
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: 1
Stimmenthaltung: -
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: -

F. d. R. d. A.

        



Sitzungsdienst Altentreptow,      

An den Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales zur Kenntnis und Erledigung.

Ellgoth
Die Bürgermeisterin 
der geschäftsführenden Gemeinde


